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Rlchtlinlen für die gymnasiale Oberstufe 

hier: Materialien zur Leistungsbewertung In den Fächern 
der gymnasialen Oberstufe (Bewertung von Klausuren) 

RdErl. d. Kultusministers v. 21. 12. 1983 
III A 2.36-20/0-1623/83 

Bezug. RdErl. d. Kultusministers v. 16 6. 1981 
(GABI. NW. S. 199) 

Die allgemeinen Aufgaben der Lernerfolgsüberprüfung, ihre pädagogischen Zielset-
zungen, ihr Stellenwert im Unterrichtsprozeß ihre fachspezifischen Ausprägungen 
sind 1n den Richtlinien für die Fächer der gymnasialen Oberstufe ausführlich dargelegt; 
sie ergeben sich aus dem Gesamtzusammenhang des Unterrichts. 

Vorbereitung, Aufgabenstellung, Korrektur, Bewertung und Rückgabe von Klausuren 
sind Bestandteile der Lernerfolgsüberprüfung. Innerhalb der Vorgaben der Richtlinien 
entscheidet der Lehrer allein über die Aufgabenstellung und Bewertung der Schülerar-
beiten, die dabei in engem Zusammenhang mit dem erteilten Unterricht stehen. Diese 
unabdingbare Voraussetzung erschwert aber die Vergleichbarkeit von Aufgabenstel-
lung und Bewertungsmaßstäben von Lehrer zu Lehrer und von Schule zu Schule. 

Im Rahmen des Modellversuchs 1 ) zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Richtli-
nien ist es möglich, die fachpraktische Diskussion zu diesen Fragen fortzuführen und 
dadurch wichtige Entscheidungsvorgänge transparenter zu machen. 

Anhand von KJausuren aus der Schulpraxis, die von Fachlehrern korrig·ert, begutach-
tet und bewertet wurden. soll der Fachlehrer Einblick nehmen können in die Verfah-
rensweisen anderer Fachlehrer 

Die Fachaufsicht hat diese Arbeiten auf der Grundlage der Richtlinien und unter dem 
von ihr insbesondere zu beachtenden Gesichtspunkt der Vergle1chbarke1t der Aufga-
benstellung und der Leistungsbewertung durchgesehen und bestätigt Dies bedeutet, 
daß die Fachaufsicht unter Berücksichtigung der jeweiligen Unterrichtsvoraussetzun-
gen die Aufgabenstellung und die erteilte Notenstufe als angemessen ansieht. 

Diese zwischen Schulaufsicht und Fachpraxis abgestimmten Materialien können somit 
eine Orientierungshilfe für die Arbeit des Lehrers sein. 

Dieser Erlaß wird nicht im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des 
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen veröf-
fentlicht 

') Modellllersuch zur Umse'.zung und Überarbeitung der Aichthn1en fur die Unternchtsfacher der gymnasialen Ober-
stufe m Nordrhein-Westfalen als Modell einer flachendeckenden, praxisbezogenen und d1alogonent1erten Lernplan-
reahs1erung (BLK-IM-Nr 8001056) 
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1. Korrektur und Bewertung einer Leistungskursklausur in der Jahr-
gangsstufe 1211 

1.1 Kursgruppe 

Der Leistungskurs Sozialwissenschaften, Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften, 
Jahrgangsstufe 1211(2). besteht aus 14 Schülern (4 weiblich · 10 männlich) . 

Der Leistungskurs ist in seiner Zusammensetzung seit 11/ 11 konstant geblieben. Er 
wurde vom Fachlehrer seit 11/ 11 geführt ; ein Teil der Schüler war ihm bereits aus 11/1 
bekannt. 

In bezug auf die Leistungsfähigkeit ist die Lerngruppe recht inhomogen . 

Die schriftlichen Leistungen entsprechen weitgehend denen im Bereich der sonstigen 
Mitarbeit. Bis auf wenige Ausnahmen zeigen die Klausuren im allgemeinen erhebliche 
Schwächen im Ausdrucks- und Darstellungsvermögen und in bezug auf Rechtschrei-
bung und Interpunktion. Die Art der Aufgabenstellung (stärkere Untergliederung, 
Schwerpunktsetzungen) soll den Schülern eine Hilfe für die inhaltliche und systemati-
sche Bearbeitung geben. Gegenüber den Klausuren in 11 / II zeigen sich jedoch einige 
Fortschritte. 

1.2 Unterrichtsvoraussetzungen 

Im Einführungskurs in 11 / I wurde das Problem der Arbe1tslos1gkeit behandelt. Stand 
und Entwicklung, Ursachen und Folgen sowie staatliche Maßnahmen zu ihrer Bekämp-
fung . In 11111(1) wurde das Thema .Rolle als Bindeglied zwischen Individuum und Ge-
sellschaft" (vgl. RI. S 72) , in 11111(2) . Grundprinzipien des politischen Systems der 
Bundesrepublik" behandelt 

Gegenstand von 1211(1) bis 12/ 11(1 ) sind die ökonomischen Lernbereiche, wobei der 
Lernbereich .Wirtschaftspolitik" verdoppelt wird. In 1211(1) wurde das Thema .Wettbe-
werb und Konzentration in der Bundesrepublik", in 1211(2) das Thema .Geld im System 
der Marktwirtschaft" und in 12111(1 ) das Thema .Bestimmungsgründe der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, Wachstums- und Konjunkturpolitik" erarbeitet. Anschließen 
wird sich das Thema ,Soziale Sicherung in der Bundesrepublik" (vgl. S. 78 f . der RL.) . 
In 1311 werden die Themen . soziale Ungleichheit und sozialer Wandel als wesentliche 
Aspekte moderner Industriegesellschaften· und ,Konflikte zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern· behandelt. Die vorliegende 3stündige Klausur wurde nach 29 
Unterrichtsstunden im Quartal 1211(2) (Dez. 1984) geschrieben. Bis dahin wurden be-
handelt 
- die Messung des Geldwertes, Funktionen des Geldes, 
- Währungssysteme Ziele. Aufgaben und Organe der Bundesbank, 
- Geldvolumina. Geldschöpfung der Bundesbank und der Geschäftsbanken. multiple 

Giralgeldschöpfung, 
- das währungspolitische Instrumentarium der Bundesbank, 
- die geldpolitischen Konzeptionen. Grenzen der antizyklischen Geldpolitik, 
- Kassenhaltung und monetäres Gleichgewicht, 
- Inflationstypen. 
Als Lehrbuch stand den Schülern U Taenzer: .Grundlagen der Wirtschaftswissen-
schaften, Teil 2: Geld und Kredit" , 2. Aufl., Stuttgart 1983, zur Verfügung. Ergänzt 
wurde das Lehrbuch durch aktuelles Material aus den Monatsberichten der Bundes-
bank und aus Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung. 
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1.3 Thema, Material und Aufgabenstellung 

1. Thema: Geldpolitik 1983 

2. Material: Auszug aus .Jahresbericht der Deutschen Bundesbank• . Mai 1984, S. 35 

. Die Geldpolitik des vergangenen Jahres setzte sich das Ziel, der koniunkturellen Er-
holung Raum zu geben und zugleich die Stabilität weiter zu fördern. Bei der Festle-
gung des Geldmengenziels für 1983, das einen Anstieg der Zentralbankgeldmenge in-
nerhalb einer Bandbreite von 4-7 % im Jahresverlauf vorsah, verdeutlichte die Bundes-
bank diese Absicht Sie gab bekannt, daß sie . .. eine Geldmengenausweitung in der 
oberen Hälfte des Zielkorridors zulassen würde, solange die konjunkturelle Schwäche 
im Vordergrund der wirtschaftspolitischen Probleme stehe und die Preis- und Kosten-
entwicklung sowie die außenwirtschaftliche Lage dies zuließen. 

Im Einklang mit den verkündeten Zielsetzungen bemühte sich die Bundesbank um die 
Jahreswende 82/83 zunächst darum, die Finanzierungsbedingungen der Wirtschaft ... 
zu erleichtern. Es gab zwar Ende 1982 Anzeichen für ein lngangkommen des binnen-
wirtschaftlichen Aufschwungs. Doch zeichnete sich gleichzeitig ab, daß die Wirtschaft 
im Gegensatz zu früheren Erholungsphasen vorerst ohne stärkere Nachfrageimpulse 
aus dem Ausland auskommen mußte. Die Preissituation erschien in einem günstigen 
Licht, und die D-Mark notierte fest an den Devisenmärkten. Bei dieser Ausgangslage 
förderte die Bundesbank in den ersten Jahresmonaten eine weitere Auflockerung des 
Geldmarktes. Mitte Februar setzten massive Devisenzuflüsse aus den Ländern des 
EWS ein, die im weiteren Verlauf die Bankenliquidität in unerwünschtem Ausmaße an-
reicherten. Hierdurch erhielt der inländische Zinssenkungsprozeß vorübergehend wei-
tere Impulse. Unter dem Eindruck dieser Situation entschloß sich der Zentralbankrat, 
in der 2. Märzhälfte den Diskont- und Lombardsatz erneut um je einen vollen Prozent-
punkt auf 5 bzw. 4 % zu senken. Gleichzeitig faßte er den Beschluß, die Rediskontkon-
tingente der Banken Anfang April um 5 Mrd. DM zu kürzen. Um die Kontrolle über die 
Bankenliquidität möglichst rasch zurückzugewinnen, machte die Bundesbank damit 
eine erst im Februar vorgenommene Erhöhung der Rediskontkontingente um etwa 
den gleichen Betrag rückgängig .... 

Mit dem Maßnahmebündel vom März v. J. wurden unter den gegebenen Voraussetzun-
gen die Grenzen der geldpolitischen Auflockerung erreicht. Dies zeigte sich u. a. 
daran, daß nur noch die kurzfristigen Geldmarkt- und Kreditzinsen auf die Ermäßigung 
der Notenbanksätze reagierten. Die längerfristigen Zinssätze am Geldmarkt zogen 
nach der Senkung der Notenbankzinsen und dem sich unmittelbar daran anschließen-
den Realignment 1) im EWS wieder an. Hierbei wirkten mehrere Faktoren zusammen. 
Nach dem Realignment war nicht mit weiteren Devisenzuflüssen zu rechnen, im Ge-
genteil , es kam bald zu größeren Geldabflüssen aus der Bundesrepublik. Ab Mai setz-
ten sich überdies die Zinssätze in den USA wieder nach oben in Bewegung. Damit ver-
stärkte sich der Kapitalabfluß, und der Wechselkurs der D-Mark schwächte sich ge-
genüber den meisten größeren Währung ab·. 

3. Aufgabenstellung: 

1. Erklären Sie ausführlich die Instrumente. die die Bundesbank 1983 eingesetzt hat. 
2. Verdeutlichen Sie, warum die Bundesbank diese Geldpolitik betrieben hat. Dabei ist 

zu klären, welche Rolle Devisenzu- und -abflüsse für die Bankenliquidität spielen. 
3. Erörtern Sie, ob die Bundesbank im gegebenen Zeitraum eine antizyklische Geld-

politik oder am Produktionspotential orientierte Geldmengenpolitik betrieben hat. 

') Realignment Neufestsetzung der Wahrungspantaten 
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1.4 Erwartungshorizont 

zu 1.: Dem Text ist zu entnehmen, daß die Bundesbank die Diskont- und Lombardpo-
litik eingesetzt sowie die Rediskontkontmgente variiert hat. Unabhängig vom Text sind 
diese Instrumente zunächst ausführlich zu erklären. Diese Erklärung sollte die Auswir-
kungen auf die Liquidität der Kreditinstitute, das Zinsniveau und das Wachstum des 
Geldvolumens bei einem kontraktiven und expansiven Einsatz der Instrumente einbe-
ziehen. Dabei wird eine sichere Verwendung der Fachtermini (Refinanzierung, Über-
schußreserve, Zentralbankgeld, sekundäre Aktiva, Liquidität im Sinne der Verschul-
dungsfähigkeit, multiple Giralgeldschöpfung etc.) erwartet. 
Die Intensität der Bearbeitung, das Verständnis der zusammenhänge und die richtige 
Verwendung der Fachtermini werden bei dieser Teilaufgabe als wesentliche Beurtei-
lungskriterien herangezogen. 

Die geforderten Leistungen sind den Anforderungsbereichen 1 und II zuzurechnen, da 
einerseits die Reproduktion von Grundtatsachen, aber auch die selbständige Erklä-
rung von komplexen Sachverhalten unter Anwendung der fachwissenschaftlichen Ter-
minologie gefordert wird. 

zu 2.: Die Aufgabe verlangt, die Argumente des Textes zu ermitteln und zu analysie-
ren, mit denen die Bundesbank den Einsatz der in Aufgabe 1 erklärten Instrumente be-
gründet, wobei die Rolle der Devisenzu- und -abflüsse in besonderer Weise berück-
sichtigt werden soll. 
Devisenzuflüsse erhöhen die Bar- und Überschußreserve der Kreditinstitute auf zwei 
Wegen. Kauft die Bundesbank direkt Devisen vom Nichtbankensektor an, schöpft sie 
Zentralbankgeld, das den Banken entweder direkt zufließt, da die Verkäufe über die 
Banken abgewickelt werden und die Bankkunden lediglich Gutschriften auf ihren Giro-
konten erhalten, oder auf Umwegen, da ein Teil des Zentralbankgeldes ihnen aufgrund 
der Zahlungsgewohnheiten im Rahmen des Passivgeschäftes zufließen wird. Falls den 
Banken die Devisen zufließen (aktive Giralgeldschöpfung der Kreditinstitute [KI)) , kön-
nen sie zur Refinanzierung bei der Bundesbank verwendet werden, so daß sich eben-
falls die den KI zur Verfügung stehende Zentralbankgeldmenge erhöht. In beiden Fäl-
len erhöht sich die Überschußreserve und damit die Kredit- und Geldschöpfungsmög-
lichkeit der Banken. Daraus kann eine Tendenz zur Senkung des Zinsniveaus auf den 
Geld- und Kreditmärkten entstehen (vgl. Text Z. 22-25). Devisenabflüsse wirken um-
gekehrt. 
Eine Differenzierung nach festen und flexiblen Wechselkursen wird aufgrund der un-
terrichtlichen Voraussetzungen nicht gefordert. Die Senkung der Leitzinsen bedeutet 
hier also eine Anpassung an das Zinsniveau des Geldmarktes und kein grundsätzli-
ches Umschwenken auf eine expansive Geldpolitik. Die Kürzung der Rediskontkontin-
gente. die auf den ersten Blick als widersprüchliche Maßnahme erscheint, soll dies 
verdeutlichen und die Zunahme der Zentralbankgeldmenge im Rahmen des Zielkorri-
dors halten. Es soll erkannt werden. daß die Bundesbank an die obere Grenze des 
Zielkorridors gehen konnte, weil die Rahmendaten (Preisentwicklung, Außenwert der 
DM, schwache Binnenkonjunktur) dies ohne Gefährdung des Geldwertes zuließen. 
Entscheidend für die Beurteilung ist es, ob und mit welcher Stringenz es gelingt, den 
scheinbaren Widerspruch zwischen den geldpolitischen Maßnahmen aufzuklären und 
die Wirkung von Devisenzu- und -abflüssen auf die Bankenliquidität zu erklären. Posi-
tiv zu bewerten wäre, wenn darauf hingewiesen würde, daß die Kontrolle der Bankenli-
quidität notwendig ist, weil zwischen dem mikroökonomischen Ziel der Gewinnmaxi-
mierung und dem makroökonomischen Ziel der Geldwertstabilität ein Konflikt beste-
hen kann. 
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rne Le;stoog„nfo,demngen be,;ehen ,;eh p,;mä' ""'den Anfo,derungsbe<e;ch II. Es -1 
gilt, einen unbekannten, komplexen Sachverhalt unter Anwendung des Gelernten zu 
analysieren. 

zu 3.: Aufgabe 3 setzt zunächst voraus. daß die beiden geldpolitischen Konzeptionen 
kurz dargestellt werden, um die Frage zu erörtern, ob die Bundesbank eine antizykli-
sche oder produktionspotentialorientierte Geldpolitik betrieben hat Der Text läßt den 
Schluß zu, daß die Bundesbank im Jahr 1983 keine rein produktionspotentialorientierte 
Geldmengenpolitik betrieben hat, sondern im Rahmen ihres Geldmengenziels unter 
Beachtung gesamtwirtschaftlicher Bedingungen (Preisentwicklung, Außenwert, Bin-
nenkonjunktur) auch eine expansive antizyklische Geldpolitik für möglich hielt und 
auch realisiert hat. Allerdings ist diese antizyklische Politik nur in den engen Grenzen 
des Geldmengenziels möglich. Werden die grundsätzlichen Unterschiede beider Kon-
zeptionen und die zeitliche Begrenzung der antizyklischen Maßnahmen stärker betont, 
läßt sich die Geldpolitik auch als rein produktionspotentialorientiert beurteilen. 

Für die Leistungsbeurteilung dieser Teilaufgabe ist es wesentlich, inwieweit die geld-
politischen Konzeptionen in ihren grundsätzlichen Unterschieden zutreffend darge-
stellt werden, die Geldpolitik der Bundesbank unter Bezugnahme auf den Text und die 
vorangegangene Darstellung begründet und widerspruchsfrei den Konzeptionen zu-
geordnet wird. Völlig falsch wäre es, wenn die Geldpolitik als antizyklisch klassifiziert 
werden würde. Je intensiver beide möglichen Bewertungen (policy-mixed bzw. rein 
produktionspotentialorientiert) bei der eigenen Urteilsfindung gegeneinander abgewo-
gen werden, desto höher wird die Argumentationsfähigkeit bewertet. Die Aufgabe um-
faßt Leistungen auf allen drei Anforderungsbereichen. Im Vordergrund steht jedoch 
der Anforderungsbereich III. Unter Einbeziehung erworbener Kenntnisse und ihrer An-
wendung auf einen unbekannten Sachverhalt soll ein selbständiges Urteil begründet 
werden. 
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1.5 Klausurbelsplele 

1.5.1 Klausur A 

1 Die Bundesbank setzte 1983 folgende Instrumente 
ein 

a) Variierung des Diskont- und Lombardsatzes. Der Dis-
kontsatz ist der Zinssatz, den die ZB den KI berechnet, 
wenn diese i~ahlunggenommene Wechsel rediskontie- JV?. 
ren wollen, d. h. sich über den Verkauf von Wechseln an 
die ZB zusätzliches Zentralbankgeld verschaffen wollen, 
um die Liquidität und damit die Überschußreserve kurz-
fristig zu erhöhen, die es ihnen gestattet, mehr Kredite 
zu gewähren. Die Wechsel müssen eine Mindestlaufzeit 
von 10 Tagen haben Der (Re)diskontsatz ist niedriger 
als der Diskontsatz. Die Differenz zwischen den beiden 
Zinssätzen fließt den Banken als Gewinn zu 

Erhöht die BB den Diskontsatz, so rediskontieren 
Klrweniger Wechsel, da sich die Gewinnspanne redu-
ziert bzw. sich die Refinanzierung verteuert. 

Im nächsten Schritt erhöhen die KI de.!!!. Diskontsatz, 
den sie ihren Kunden berechnen. Je nach Verschul-
dungsbereitschaft des Nichtbankensektors bzw. dessen 
Zinselastizität.:.. zeichnet dieser Wechsel in geringerem 2 
Umfang. 

Dies hat zur Folge, daß das Geldvolumenwachstum ver-
langsamt wird, da weniger Nicht-Zahlungsmittel darstel-
lende sekundäre Aktiva monetisiert werden. Das vermin-
derte Kreditangebot hat zur Folge, daß insgesamt das 
Zinsniveau am Geldmarkt und indirekt am Kapitalmarkt 
steigt. 

Dieser auch als Leitzins bezeichnete Zins hat außerdem 
eine Signalfunktion. 

Er zeigt den Banken an, daß sie in ihrer Kreditgewäh-
rung zurückhaltend sein sollen (Diskontsatzerhöhung). 

Umgekehrt hat eine Diskontsatzsenkung eine Zinssen-
kung und ein verstärktes Geldmengenwachstum zur 
Folge. Diese Wirkungsrichtung besitzt in ihrer Wirksam-

9-"'' 
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keit aber eine größere Begrenzung, da mit einer Zins-
senkung nicht automatisch eine größere Verschuldungs-
bereitschaft verbunden ist. 

Die restriktive (geldmengenverknappende) Wirkung des 
Diskontsatzes ist also größer als die expansive (geld-
mengenausweitende). 

Mit dem Lombardsatz wird der Zinssatz bezeichnet, den 
die BB den Kreditinstituten berechnet, wenn sie vor-
übergehend kurzfristig gegen Hinterlegung von Pfän-
dern Zentralbankgeld erhalten. Lombardfähig sind 
Wechsel mit einer Mindestlaufzeit von 2 Tagen, festver-
zinsliche Wertpapiere, jedoch keine Aktien. Die Laufzeit 
dieser Kredite beträgt 3 Monate maximal. 

Der Zinssatz liegtr uber dem Diskontsatz (ca 1-2 %). Die r. d J?. 
Auswirkungen bei Veränderung dieses Zinssatzes durch 
die BB sind ähnlich wie die der Diskontsatzpolitik, haben 
jedoch eine indirektere Wirkung auf die Geldmenge und 
das Zinsniveau, da nur Aktiva berührt werden, die eine 
Veränderung des Zentralbankguthabens der KI bei der 
BB zur Folge haben, also die Wirkung auf das Zinsni-
veau insgesamt und Qfil Geldmenge M 1 länger anzuset- ff-' 
zen ist_als es die Diskontsatzvariation zur Folge hat. wo- Z 
bei die indirekte Wirkung auf den Diskontsatz, den die 
Banken ihren Kunden berechnen, schneller ist. 

Variierung der Rediskontkontingente 

Jedem KI wird ein bestimmter geldmengenmäßiger 
Spielraum für die Rediskontierung von Wechseln einge-
räumt. Bei unverändertem (Re)diskontsatz hat eine Än-
derung der Rediskontkontingente vor allem eine Wir-
kung auf die Bankenhquidität, d. h. auf die Zahlungsbe-
reitschaft und Möglichkeit der Kreditgewährung, und 
wird vornehmlich eingesetzt_um bei kurzfristigen Ereig- Z 
nissen einer zu hohen Bankenliquidität oder Liquiditäts-
verknappung entgegenzuwirken. Ein Ausweichen auf 
den Lombardkredit oder den Geldmarkt würde eine Ver-
teuerung der Refinanzierung bedeuten und hätte bei ei-
ner vorübergehenden Liquiditätsverknappung ein höhe-
res Zinsniveau zu Folge. 
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Indirekt hat die Änderung der Rediskontkontingente, 
wenn sie nicht durch andere Ereignisse kompensiert 
wird, bei Ausweitung eine Zinssenkung und Geldmen-
genwachstum, bei Verkurzung Zinsanstieg und Geld-
mengenverknappung zur Folge. 

2. Die Senkung des Diskont- und Lombardsatzes im 
März um je einen vollen Prozentpunkt ist als Anpas-
sungsprozeß an den Zinssatz des Geldmarktes, der zwi-
schen den KI besteht, zu sehen. 

Aufgrund der Devisenzuflüsse, also von primären Aktiva, 
die eine Schöpfung von Zentralbankgeld zur Folge ha-
ben, welches den KI grundsätzlich zufließt und damit 
ihre Liquidität erhöht, vergrößert sich das Kreditange-
bot, welches zu fallenden Zinsen auf dem freien Geld- .J! 
markt fuhrt (Umgekehrte Wirkung bei Devisenabflüs-
sen) . Diese Maßnahme (s. o.) ist also zunächst als 
marktkonform anzusehen und deutet gleichzeitig an. 
daß die BB grundsätzlich dieses niedrige Zinsniveau ak-
zeptiert und ihm nicht entgegensteuern möchte. 

Die gleichzeitige Maßnahme, die Rediskontkontingente 
um 5 Mrd. DM zu kürzen, ist als Signal zu werten, daß 
die BB..:.. die Senkung der Leitzinssätze nicht als Auffor- 2 
derung oder Einleitung einer expansiven Geldpolitik an-
sieht und die Bankenliquidität unter Kontrolle bringen 
möchte. Erhöhte Bankenliquidität und steigende Über-
schußreserven führen tendenziell im System der multi-
plen Giralgeldschöpfung zur Kreditausweitung und da-
mit u. U. zu einem unerwünschten Wachstum der Geld-
menge M 1 und damit letztlich zur Inflation. 

Um dies zu verhindern, ist die BB im Sinne des Stabili- :'4 
tätsgesetzes dazu verpflichtet durch Anwendung ihrer 
Instrumente dafür zu sorgen, daß das Geldmengen-
wachstum und damit auch die Bankenliquidität in engen .J! 
Grenzen bleibt. 

Insgesamt ist die Geldpolitik der BB in 1983 im größeren 
Zusammenhang der wirtschaftlichen Entwicklung in der 
BRD folgendermaßen zu erklaren : Sie wollte im Einklang .t! 
mit der Stabilität dem wirtschaftlichen Aufschwung we1- .A 
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tere Impulse geben, d. h. das Geldvolumen der Kredit-
nachfrage, die mit einer konjunkturellen Erholung ver-
bunden ist, entsprechend vergrößern und andererseits 1-1 

zusätzlich die Reflnanzierungsmöglichkeiten erleichtern, 
solange zur Stützung der Binnenwirtschaft noch außen-
w1rtschaftliche Nachfrageimpulse fehlten. Die Preissitua-
tion sprach für Stabilität ebenfalls wie der feste DM- .A .t~ 

Kurs. Dies waren die größeren Rahmenbedingungen für 
die Entscheidung der BB. 

3. a) Erläuterung 
Antizyklische Geldpolitik ist (güter)-nachfrageorientiert 
und soll über die Zielvariable Zins kurzfristig wirtschaftli-
che Zyklen glätten, d. h. einer Hochkonjunktur entge-
genwirken, die mit Inflation verbunden ist (restriktiv) , 
und bei einem Abschwung die damit verbundene Ar-
beitslosigkeit beseitigen (expansiv). Insgesamt soll ein 
gleichmäßiges Wirtschaftswachstum erreicht werden. 

1974 wurde diese Politik in der BRD letztmalig prakti- .A 
ziert, da sie nicht die gewünschten Erfolge brachte und 
dagegen negative Begleiterscheinungen "(Inflation, Ver-
unsicherung der Unternehmen etc.) überwogen. 

Die 1975 eingeführte produktionspotentialorientierte 
Geldmengenpolitik ist angebotsonentiert, langfristig und 
besitzt als Zielvariable das Geldmengenwachstum. 

Die Geldmenge soll immer nur in dem Maße zunehmen 
wie das Produktionspotential, d. h. die Möglichkeit Güter l 
zu produzieren (und anzubieten)_ wächst. Damit wird l 
also immer ein Gegengewicht zu dem wachsenden An-
gebot an Gütern und der Kreditnachfrage geschaffen. 

Hierdurch wird insbesondere eine Inflation unwahr-
scheinlicher, da der Geldmenge immer eine entspre-
chende Gütermenge gegenübersteht ; das Stabilitätsge-
setz wird hierbei besonders gut erfüllt. 

b) 1983 
Im großen und ganzen orientierte sich die BB an die am 
Produktionspotential gebunden~ Geldmengenpolitik. 
Einmal rein formal , indem sie ein bestimmtes Geldmen-
genwachstum vorgab (mit Zielkorridor seit 1979) und 
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alle Maßnahmen ausdrücklich als mit der Stabilität kon-
form bezeichnete, was schließlich auch realisiert wurde. 

Im größeren Rahmen war die Politik auch produktions-
potentialorientiert, indem sie auf die Anzeichen einer 
konjunkturellen Belebung reagierte, jedoch kurzfristig ff, 

war die SB-Politik am Jahresanfang als antizyklisch an-
zusehen, da sie versuchte_die inländische Nachfrage 2 
durch eine Geldmengenausweitung am oberen Rand der 
Bandbreite von 4-7 % im Jahresverlauf zusätzlich zu be-
leben, da entsprechende Auslandsimpulse fehlten. Sie 
war also in dem Sinne expansiv_indem die BB im Februar :Z .J! a'6 
eine Erhöhung der Rediskontkontingente vornahmen. ~ 

Sie kehrte schon im März allerdings zu ihrer längerfristi-
gen Politik zurück. 

]J.,,~ 1'6J~&a...&dd~ IJ...~.M>tioacA.&cA~-i.d~<k
~ 

J:,;,,..~2<;dJ~ Ba<iM-~fi.-rda~JM.~J-d.daZB/ialU 
=/da~~dM-X],,,,i;J,U,,.dad-u.~ ~-.m~
~2.JJM. ~~"'-'-.W........ 

~J~~~=,U,,.~JM.~ u<dJau.<A~.,,._ 
.fa,,,,,u. dafidall.1i~~~~ ~ ..... ~w...~~ 
:l!tahfM'-..~~M.tt 1k~/ia1Upd«A~a4,u,,. 'Iuel~~ 
.w........ 
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1.5.2 Klausur B 

Geldpolitik 1983 

1. Diskont- und Lombardpolitik 

Diskontsatz (oder auch Rediskontsatz genannt) ist der 
Zinssat~zu dem die Zentralbank (Bundesbank) Wechsel :Z 
von den Banken ankauft, solange dies e_urch die jeweils .tl 
gewährt~ (je KI) Rediskontkontingente möglich ist. Die ~ 

Lombardpolitik verhält sich ähnlich wie die Diskontpoli- fi 
tik, wobei .bombardfähige Wertpapiere von der Zentral- Jl 
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bank für einen Zinssatz, derf'üm 1-2 % höher liegt als der 
Diskontsatz, und für bestimmte Zeit als Kredit gewährt. 
Verändert nun die Bundesbank ihre Diskont- und Lom-
bardsätze, wie im Jahresbericht angegeben, nach unten, 
also eine Diskont- und Lombardsatzsenkung, so können 
sich die Kreditinstitute, wenn sie z. B. Wechsel rediskon-
tieren, preiswerter refinanzieren_ als wenn diese Zins-
sätze hoch liegen würden. Damit würde die Möglichkeit 
der Kreditvergabe der KI zunehmen und somit auch die 
der multiplen Giralgeldschöpfung. 

Rediskontkontingente 

Die Rediskontkontingente geben den Umfang an, zu 
dem die Banken bei der Bundesbank Wechsel rediskon-
tieren können. Dabei erhält jedes Kreditinstitut ein~ be-
stimmte_Kontingent~_das sich so nach Art und Größe 
der Geschäftsbank.:.. sowie nach deren Ort (Bankplatz 
mit oder ohne einel. Zentralbanknebenstelle) festsetzt. 

,_, 

z ,_, 

Senkt die Bundesbank die Rediskontkontingente, so 
nimmt die Möglichkeit der Wechseleingabe der Kreditin- .iJ 
stitute bei der Bundesbank ab. Ni~n diese Mög-
lichkeit ab, so wird das Zentralbankgeld knapper (bei 
den KI). Oie Übersc'1,ußre2erv~ der einzelnen G.-Banken JJ-
nimmt ab, was ~ine Verringerun2. der multiplen Giral-
geldschöpfung hervorruft Mit der Senkung der Redis-
kontkontingente kann sich das Zinsniveau auf dem 
Geld- und Kapitalmarkt erhöhen. 

2. Hat die Bundesbank nun, wie sie es in der 2 März-
hälfte getan hat, den Diskont- und Lombardsatz ge-
senkt, so tritt eine leichtere Refinanzierungsmöglichkeit 
der Geschäftsbanken ein. Dieses geldpolitisc_he Instru-
ment wurde allerdings durch die Rediskontkontingen-
~senkung abgeschwächt, da die Kreditinstitute nur so- 1' 
viel an Wechseln rediskontieren können, wie sie ~ Kon- .iJ 
tingent,i ausschöpfen können. ~ 

Gewährt die Bundesbank den Geschäftsbanken nichts 
anderes mehr an Ref1nanzierungsmöglichkeiten _so Z 
nimmt die Möglichkeit._ Geld (Giral-) zu schöpfen ab, was Z 
zu steigenden Zinsniveaus führen kann. 
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Die Rolle der Devisenzu- und abflüsse: 

Devisenzuflüsse 
Fließen Devisen in das (deutsche) Bankensystem_~ Z 
höht sich das Geldvolumen, was zu einer Vergrößerung 
der multiplen Giralgeldschöpfung führen und die Zins-

~/ 

sätze (Zinsniveau) senken kann. Die Banken monetisie-
ren„.mcht_~ahlungsmittel darstellende Aktiva und bezah- JU 
len mit Forderungen gegen sich selbst, was also zu ei-
ner Geldschöpfung führt. Die Bankenliquidität ~da

bei l!!· 

~·~ 

Lu~"""" ,,,_,.,du 
1 X1~4t.+i a-tt d.1.1 7113 «"'"-

Devisenabflüsse 
Nimmt der Betrag an Devisen im deutschen Bankensy-
stem, aus welchen Gründen auch immer, ab, so findet 
eine Geldvernichtung statt, was zu einer schlechteren 
Bankenliquidität fuhrt . Denn so haben sie eine geringere 
Überschußreserve, was zu einer geringeren multiplen 
Giralgeldschöpfung führt. 

Kontrolle der Bankenliquidität der Geschäftsbanken 
durch die Bundesbank. 

Da die Kreditinstitute auf Gewinnmaximierung aus sind, 
werden sie versuchen, Jeden Vorteil zu nutzen. Würde 
die Bundesbank durch ihre geldpolitischen Instrumente 
die Geschäftsbanken nicht in ihrer Liquidität beschrän-
ken bzw. würde sie die Geschäftsbanken nicht kontrol-

~ ~~UAU.!du 
XJLnmdt~ 
,,..,./idtMt 

I ~ 

lieren, so könnten und würden sie alle Mittel ausnutzen, A a-e 
die ihnen geboten würden. Das könnte zur Folge haben, 
daß die Geldwertstabilität nicht mehr gesichert wäre, :fJ, 

und dieses ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bun-
desbank. 

Die Devisen~flüsse erhöhten Mitte Februar das Geld-
volumen beträchtlich, was zu einer Liquiditätsverbesse-
rung der Geschaftsbanken führte Durch die bessere Li-
qu1ditatslage verringerte sich das Zinsniveau . Hiermit 
wurde der Zielkorridor, der zwischen 4-7 % im Jahres- :f.a 

durchschnitt festgelegt worden war vermutlich in die 
obere Hälfte des Zielkorridors getrieben. Die Bundes-
bank versuchte nun durch geldpolitische Maßnahmen_ Z 
den Geldvolumenzuwachs in den kommenden Monaten 
stark zu drosseln. Dieses wurde durch die Diskont- und 
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Lombardsatzsenkung und durch die Rediskontkontin-
gentsenkung versucht. Durch das Realignment 
schwächte sich der Wechselkurs der D-Mark ab. was zu 
Devisenabflüssen und damit zu einer Geldvernichtung 
führte, was auch schon das Ziel der geldpolitischen 
Maßnahmen sein sollte. 

Antizyklische Geldpolitik: 

1l 

:!a 

z 
J?. 
J?. J?. 

Die Bundesbank versucht durch diese Geldpolitik den 
wechselnden Wirtschaftszyklen (Aufschwung - Re~ 
~ion) entgege.[! Zl!,.Wirken. Das bedeutet, in einer R~ 
~ion muß der Wirtschaft preiswertes Geld zugeführt wer-
den, also zinsniedrige Kredite, die den Unternehmen 
usw. die Möglichkeit S!bt_lnvestitionen vorzunehmen, die 
gewinnversprechend sind. Diese Geldpolitik wurde je-
doch seit 197~ abgeschafft_da die . time lggs" für die 
geldpolitischen Instrumentarien eine Zeit von bis zu 2 
Jahren haben, bis~ voll wirken. ~s dahin kann~ je-
doch schon wieder eine gegenläufige Wirtschaftsent-
wicklung ~rze1chnen. Dieses würde/ könnte die 
Schwankungen der Wirtschaftsentwicklung noch ver-
stärken. Antizyklische Geldpolitik strebt eine feste Geld-
mengenausweitung an, während die am Produktionspo-

fjr z 

tential orientierte Geldpolitik einen Zielkorridor der Geld-
mengenausweitung voraussetzt. 

Am Produktionspotential orientierte Geldmengenpolitik 
Die Bundesbank setzt sich vor Beginn eines Jahres ei-
nen Zielkorridor (der m der Bandbreite variieren kann) 
für das Geldmengenwachstum. Sie legt einmal ein hypo-
thetisches Wachstum des Produktionspotentials und 
zum anderen eine hypothetische Preissteigerungsrate 
fest. Ist dieser Wert festgelegt, so wird sie um diesen 
Wert eine Bandbreite von 1-1 Y2 % festlegen, was dann 
den Zielkorridor ergibt. 

:!a z J?. 

,4 
J?. 

.A 

Im ~ezug auf den Text bedeutet das, daß die Bundes- fjr J?. 
bank einen gesamten Zuwachs der Geldmenge von .A 
5Y2 % vermutet und somit ihren Zielkorridor auf 4-7 % im 
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Jahresverlauf festlegt. Wird nun der ZuwachsrGeld- fdu .A WäA 
menge in den ersten Monaten des Jahres stark an die 
obere Grenze des Zielkorridors herangeführt, muß die 
Bundesbank in den kommenden Monaten versuchen_ Z 
den Geldmengenzuwachs zu drosseln, wofür sie, wie 1m 
Geschäftsbericht 1983, geldpolitische Maßnahmen wie 
die Diskont- und Lombardsatzänderung sowie Redis-
kontkontingentenänderungen einsetzen kann. Die Bun- f}r 
desbank hat somit eine am Produktionspotential orien-
tierte Geldmengenpolitik für das Jahr 1983 betrieben. In-
dikator hierfür wäre zum Beispiel die Angabe eines Ziel-
korridors der Geldmengenausweitung. 

:& lr.atMt dMi keJ ..ucAt ~ &adua :i.. dMi Ze@n 1-20~ du 11.B, ..--m ..u dm~ 
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1.5.3 Klausur C 

Geldpolitik 1983 

1. Senkung des Diskont_und Lombardzinssatzes von 5 
auf 4 % Dadurch erhöht sich die Bankenliquidität durch 
eine größere Geldschöpfungsmöglichkeit. Eine Erhö-
hung des Diskont.und Lombardz1nssatzes führt zu einer 
geringeren Geldschöpfungsmöglichkeit und somit zu ei-
ner Verringerung der Bankenliqu1ditat. Senkung der Re-
diskontkontmgente von 5 Mrd. DM. Rediskontkontin-
gent ist die Geldmenge, die die Banken bei der Bundes-
bank an Kredit aufnehmen können_um ihre Liquidität zu 
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erhöhen. Eine Erhöhung dieser Rediskontkontingente 
1Qr zur Erhöhung der Bankenliquidität, die Banken kön- lt 
nen mehr Kredite vergeben, die Geldschöpfungsmög-
lichkeit der Banken nimmt zu. Eine Verringerung hat ei-
nen .r.ückgang der Bankenliquidität und somit eine Ein- J?. 
schränkung der Geldschöpfungsmöglichkeit der Banken 
Zi:.!Olge. .J 

2. Um in einer wirtschaftlichen Krise Anreize zum lnve-
stieren zu geben_bedart es der vermehrten Freigabe 
zinsgünstiger Kredite. Es ist jedoch nur möglich_wenn 
eine Geldmengenausweitung erfolgt, denn bei einem hö-
heren Angebot an Geld_höhere Bankenliquidität bei glei-
cher Nachfrage_sinken die Zinsen. 
Kommt es zu Devisenzuflüssen, rDivisen sind Zentral-- -bankfähige Aktiva, sie sind ~bhängig vom jeweiligen 
Wechselkurs, sie können in Zentralbankgeld umgewan-
det werdeniso erhöht sich durch Umwandlung der Devi-
sen in Zentralbankgeld die Bankenliquidität 

z 
Jk z 
z 

Lf 

Durch die erhöhte Bankenliquidität erhöht sich das 
Geldangebot. Bei gleicher Geldnachfrage wirkt sich di~ lt 
.f:inssenkend aus. 1l 

Ein Abfluß von Devisen aus der BRD hat zufolge, daß 
das Zentralbankgeld, das durch Monetarisierung der De-
visen in Umlauf gebracht wurde (Geldvermehrungl_wie-
der zur Zentralbank zurückfließt (Geldvernichtung), die 
Bankenliquidität nimmt ab. Eine vermehrte Abnahme der 
Bankenliquidität führt zu einer ~chwächung des D-Mark-
Wechselkurses. Die Bundesbank hat sich als Ziel Geld-
wertstabilität gesetzt. Damit die Geldwertstabllität nicht 
durch die Liqu1ditatsprobleme der Banken gefährdet 
wird, versucht die Bundesban~die Bankenliquidität zu 
kontrollieren und zu lenken. 

3. Bei der antizyklischen Geldpolitik betreibt die Bun-
desbank in einer konjunkturellen Aufschwungphase eine 
kontraktive Geldmengenpolitik. Man geht davon aus, 

z 
11 

z 

daß Aufschwungphase und Abschwungphase in be-
stimmten Abständen aufeinander.folgen und .Qas auf ei- J?.J?. 
nen kräftigen Aufschwung ein kräftiger Abschwung 
folgt. Für langfristige wirtschaftliche Planungen wäre es 
jedoch günstiger_einen kontinuierlichen. wenn auch we- z 
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sentlich schwächeren Aufschwung zu haben. Das ver-
sucht man annähernd dadurch zu erreichen, daß man in 
der Aufschwungphase eine kontraktive Geldpolitik be-
treibt. Das Geldangebot wird knapp gehalten (Zinsan-
stieg), und wirkt dadurch lnvestitionshemmend und 1 11?. 
bremst den Aufschwung. 

In \Konjunkturellen Abschwungphase wird eine expan- r .U.. 
s1ve Geldmengenpolitik betrieben. Das Geldangebot 
wird erhöht (Zinssenkung) und wirkt dadurch .[lvesti- J?. 1lldli 
tionsfördernd. Die Wirtschaft erholt sich schneller, der 
Abschwung wird gebremst. 

Weil aber die Reaktion der Wirtschaftssubjekte auf die 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesbank 
nicht sofort erfolge~ ~ommt es zu Zeitverschiebungen in ~ 2 
den Auswirkungen dieser Maßnahmen, was wiederum 
deren Wirksamkeit in Frage stellt DierProduktionspoten- r am 
tial orientierte Geldmengenpolitik richtet sich nach dem 
Nachfrageverhalten aller Wirtschaftssubjekte unter Qe-
rücksichtigung der Geldwertstabilität. Der Anstieg der 
Zentralbankgeldmenge wird auf einer _gestimmten Band-
breite (Zielkorridor) festgelegt, im Text 4-7 %. Hieraus 
ist zu ersehen, daß es sich um einef Produktionspotential 
orientierte Geldmengenpolitik handelt. 
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1.6 Leistungsbeurtellung und Ergebnis 

Für die Bearbeitung der Klausur standen drei Unterrichtsstunden zur Verfügung. 

Insgesamt sollte in der Klausur der Nachweis erbracht werden, in welchem Maße 
grundlegende geldtheoretische und geldpolitische Kenntnisse erworben worden sind 
und diese bei der Erklärung und Erörterung eines schwerpunktspezlflschen Textes ge-
hobenen Schwierigkeitsgrades unter Verwendung der fachspezifischen Terminologie 
selbständig angewendet werden können. 
Eine Gewichtung der einzelnen Teilaufgaben wurde nicht vorgenommen. 

Zur Benotung der Klausuren wurde auf die im Erwartungshorizont beschriebenen Be-
urteilungskriterien gemäß den Notendefinitionen von § 25 ASchO zurückgegriffen. 

Auf eine detaillierte Punktebewertung wurde verzichtet, da sich die Schülerleistungen 
vor allem in bezug auf das Erkennen gesamtwirtschaftlicher zusammenhänge, das Ar-
gumentationsniveau und das Darstellungsvermögen schwer in ein solches Schema 
pressen lassen. 

Zahl der Klausuren: 14 

Notenspiegel 

+ 1 - + 2 - + 
- - 1 1 3 1 -

1 5 

3 -

2 1 

3 

+ 4 - + 5 - 6 

1 1 1 2 / Durchschnitt v. H. unter 4 -- -
3 2 - 3 - 14 % 

2. Korrektur und Bewertung einer Grundkursklausur in der Jahrgangs-
stufe 1211 

2.1 Kursgruppe 

Im Grundkurs Sozialwissenschaften, Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften der 
Jahrgangsstufe 12/1, auf den sich die folgende Darstellung bezieht, sind 19 Jungen 
und 3 Mädchen; 13 Schüler schreiben Klausuren 

Der Gutachter unterrichtet den Kurs seit 11 / II, 6 Schüler sind ihm seit 11 / I bekannt. Zu 
Beginn von 12/1 hatte der Kurs einen Neuzugang, die anderen Schüler kennen sich in 
dieser Zusammensetzung also seit 11/ 11. Der Kurs stellt sich dem Unterrichtenden als 
eine ziemlich homogene Gruppe dar, Spannungen, die das Lernklima beeinträchtigen 
würden, sind bis jetzt nicht sichtbar geworden. 

Viele Schüler dieses Kurses haben ungeachtet der Hinweise durch die Beratungsleh-
rer den Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften in der Erwartung gewählt, alle Unter-
nchtsthemen seien ökonomischer Art. 

Der starke Wunsch im ganzen Kurs nach ökonomischen Themen und Gegenständen 
resultiert jedoch nicht aus mangelnder Einsicht in die Interdependenz gesellschaftli-
cher Probleme oder aus fehlendem Interesse für politologische und soziologische 
Themen, sondern aus einem starken Sonderinteresse für Ökonomie 

Die Leistungsbereitschaft kann als überdurchschnittlich bezeichnet werden (z B. bei 
der Erledigung der Hausaufgaben, beim Protokollschreiben, bei der mündlichen Mitar-
beit) , die mündliche Leistungsfähigkeit entspricht durchschnittlichem Niveau Dies 
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zeigt sich in der meist recht guten Reproduktion von Gelerntem, aber auch bei der 
Verknüpfung unterschiedlicher Sachverhalte (Rückbindung an Gegenstände aus 11 /1 
und 11 /II) und der Anwendung des Alltagswissens (überdurchschnittliche Kenntnisse 
im Bereich des politischen Tagesgeschehens) auf das im Unterricht Besprochene. Kri-
tische Meinungen sind in diesem Kurs eher unterrepräsentiert, es fehlen pointiert kon-
troverse Positionen. 

Auch die schriftliche Leistung entspricht durchschnittlichem Niveau Im methodischen 
Bereich sind den Schülern im allgemeinen geläufig (bezogen auf die Anforderungen 
der Klausur): die Textzusammenfassung (Teil der .Analyse", Richtlinien, S. 147), die 
Texterläuterung (eine auf einzelne Textpassagen bezogene .Darstellung einfacher und 
komplexer Sachverhalte". Richtlinien, S. 147), Aspekte der Texterörterung (Unter-
scheidung zwischen Sach- und Werturteil, Notwendigkeit der Begründung von Mei-
nungen/Wertungen, Antizipation von Gegenmeinungen und deren Diskussion vom ei-
genen Standpunkt aus, Richtlinien, S. 148). 

2.2 Unterrichtsvoraussetzungen 

Das Kursthema in 12/1 ( 1) lautete .Strukturprinzipien des politischen Systems der 
Bundesrepublik Deutschland· Rechtsstaat. parlamentarische Demokratie und Bundes-
staat". (Das Sozialstaatsprinzip wurde nur genannt, aber nicht näher behandelt, weil 
das Thema in 12/11 (2) lauten wird: .soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutsch-
land" ; vgl. AL, S 69 und S. 78). 

In 11/11 (1) wurde das Thema .Handlungsorientierung und Handlungssteuerung· (vgl. 
RL. S. 74), in 11/11 (2) das Thema .Anspruch und Wirklichkeit der Mitbestimmung• (vgl 
AL, S. 78) behandelt. Die ursprüngliche Absicht war, über den Gegenstand .Demokra-
tisierung" vom Kursthema in 12/1 (1) die Brücke zu schlagen zum Thema in 11/1 (2)· 
Demokratie in Staat und Gesellschaft. Diese .Brücke" sollte auch in e ner Fragestel-
lung der Klausur deutlich werden. Aus zeitlichen Gründen konnte dieses Vorhaben bis 
zum Klausurtermin nicht verwirklicht werden. Ein Drittel der Stunden fiel aus; knapp 
die Hälfte der verbliebenen Stunden wurde von einem Studienreferendar übernom-
men, der diesen Gesichtspunkt nicht in den Vordergrund stellte. 

Im Unterricht wurde ausführlich das Rechtsstaatsprinzip behandelt (vgl AL, S. 63) : 

- die Entwicklung des Rechtsstaatsbegriffs, 
- die personalen Grundrechte. die Freiheitssicherung und die Rechtsgleichheit, 
- der Rechtsweg und die Instanzen der Rechtsprechung. 
- das G-10-Gesetz und dessen Problematik, 
- die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz und 
- das Bundesverfassungsgericht. 

Die Besprechnung des Demokratiepnnzips beschränkte sich bis zur Klausur auf die 
Erörterung aktueller Fragen (Regierungswechsel in Bonn) und der damit verbundenen 
politologischen und verfassungsrechtlichen Probleme· 

- das freie Mandat. die Volkssouveränität und das Prinzip der Reprasentation, 
- das Verhältnis Bundesregierung - Bundestag, die Institutionen • Vertrauensfrage· 

und .Mißtrauensvotum· und 
- das Einigungs- und Mehrheitsprinzip. 
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2.3 Thema, Material und Aufgabenstellung 

1. Thema: Rechtsstaat und Demokrate 

2. Material: Auszug aus W. Besson und G Jasper, Das Leitbild der modernen Demo-
kratie, 1972, S. 181 ff. 

Eine freiheitliche Demokratie, die die Mitbestimmung der gesellschaftlichen Glieder an 
der politischen Willensbildung bejaht, bedarf rechtsstaatlicher Ausgestaltung. Demo-
kratie und Rechtsstaat bilden eine untrennbare Einheit. Unter Rechtsstaatlichkeit sind 
dabei alle jene Grundsätze und Verfahrensweisen zu verstehen. die die Freiheit des 
einzelnen verbürgen und seine Anteilnahme am politischen Leben gewährleisten. 

. . die Ermogl1chung demokratischer Aktivität und die Sicherung der Grundrechte lie-
gen gleichermaßen in der Intention des Rechtsstaates. Man muß immer beide Aspekte 
im Auge behalten, will man den Sinn der rechtsstaatlichen Verfahrensweisen ergrün-
den, die sich unter ... Grundprinzipien zusammenfassen lassen .... 

Der Rechtsstaat schreibt um der Demokratie willen eine Fülle von Verfahrensweisen 
und Kontrollmöglichkeiten vor, die den öffentlichen Instanzen Maß und Form geben. Er 
bindet die Politik an Gesetz und Recht, unterstellt alle staatliche Machtäußerung ge-
richtlicher Kontrolle und sichert dadurch die Freiheit der Bürger Er zwingt diese nicht 
zur Unterordnung, sondern baut auf ihre freiwillige Mitarbeit. Das mag für Regierung 
und Verwaltung oft unbequem sein, aber die komplizierten Verfahren des modernen 
Rechtsstaats sollten nicht als etwas bloß Formales abgelehnt und diskreditiert ' ) wer-
den. Auch wenn - wie schon Tocqueville 2) schrieb - . die Menschen, die in demokrati-
schen Zeiten leben, ... den Nutzen der Formen nicht leicht einsehen, sie begegnen 
ihnen mit einer instinktiven Geringschätzung . .. Die Formen erregen ihre Verachtung, 
oft sogar ihren Haß. Da sie in der Regel nur auf leichten und sofortigen Genuß aus 
sind, stürzen sie sich leidenschaftlich auf jeden Gegenstand ihrer Wünsche; die ge-
ringste Verzögerung bringt sie auf. Diese Haltung, die sie auf das politische Leben 
übertragen, nimmt sie gegen die Formen ein, die sie täglich in irgendeinem ihrer Pläne 
aufhalten oder hemmen. Genau dies aber, was die Menschen der Demokratie für den 
Nachteil der Formen halten, macht sie so nützlich für die Freiheit, denn ihr Hauptver-
dienst ist, daß sie als Schranke zwischen den Starken und den Schwachen, zwischen 
den Regierenden und die Regierten treten, um die einen aufzuhalten und den anderen 
Zeit zur Besinnung zu geben. Die Formen sind um so notwendiger, je tätiger und 
mächtiger der Souverän ist und je gleichgültiger und schwächer die einzelnen werden. 
So bedürfen demokratische Völker von Natur aus der Formen im stärkeren Maße als 
die anderen Völker • 

Doch wäre es ein Irrtum, wollte man den demokratischen Rechtsstaat nur von seinen 
formalen Regeln und Prinzipien her definieren. Denn die Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung bleibt in der Tat bloß ein formales Prinzip, solange der Gesetzgeber seinerseits 
unbeschränkt schalten und walten kann Wäre es doch denkbar. daß durch ein formal 
richtig zustande gekommenes Gesetz Grundrechte und rechtsstaatliche Grundprinzi-
pien aufgehoben und beseitigt würden, wie das zum Beispiel im Ermächtigungsgesetz 
1933 geschah. Damit wären alle rechtsstaatlichen Sicherungen im Grund erledigt. Des-
wegen muß dem möglichen Mißbrauch der Gesetzgebungsbefugnisse des Parlaments 
durch den Vorrang der Verfassung vor dem Gesetz gewehrt werden. Auch die Legisla-
tive ist an die Grundwerte der verfassungsmäßigen Ordnung gebunden. Über ihre Ein-
haltung wacht in einem rechtsstaatlichen Gemeinwesen die Verfassungsgerichtsbar-

') diskreditieren - verunglimpfen 
'l Tocqueville, t 1859, französischer Poli tiker und Schrrftsteller trat ein für staathclle Dezentrabsatlon Gewaltenteilung 

und biirgert1che Eigenverantwortung 
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keit. Sie stellt deshalb den innersten Kern jedes Rechtsstaates dar. Ihre Existenz be-
zeugt, daß der Spielraum der politischen Entscheidung sich in das Recht des Gemein-
wesens einfügen lassen muß Aber auch die Bindung des Gesetzgebers an die Verfas-
sung unter der Kontrolle eines Verfassungsgerichtes bliebe solange formal, wie der 
verfassungsandernde Gesetzgeber - in aller Regel die Zweidrittelmehrheit des Parla-
ments - aufgrund seiner Zuständigkeit zur Verfassungsänderung auch die rechtsstaat-
lichen Prinzipien und Verfahrensweisen und mit ihnen die Grundrechte der Bürger zu 
beseitigen in der Lage wäre. Wer jedoch im Rechtsstaat mehr sieht als den Inbegriff 
formaler Verfahren, ihn auch als inhaltliche Größe, als Staat der Gerechtigkeit und Frei-
heit auffaßt, der wird auch den verfassungsändernden Gesetzgeber und damit den 
Volkssouverän selbst an die Grundwerte jeder freiheitlichen Verfassungsordnung bin-
den müssen, die sich insoweit seiner Verfügungsgewalt entziehen. Auch eine noch so 
große Mehrheit muß ihre Schranke finden. Dem dynamischen Prinzip, daß der Wille 
des Volkes gelten soll, dem demokratischen Grundsatz des Mehrheitsentscheids, wird 
im Rechtsstaatsgedanken gleichsam ein statisches Prinzip beigestellt, durch das erst 
Freiheit des einzelnen und Schutz der Minderheit ermöglicht und damit Demokratie er-
füllt wird. Im Rechtsstaat dokumentiert sich, daß Demokratie auf die gemeinsamen 
Überzeugungen, den Konsensus der Bürger im Hinblick auf die Grundrechte gegrün-
det sein muß, soll sie auf die Dauer gesichert bleiben. 

3. Aufgabenstellung: 
1 Fassen Sie die Aussagen des Textes zusammen. 

2. Erlautern Sie kurz die in Z. 12 angesprochenen . Prinzipien· {Elemente) des Rechts-
staates. 

3. Machen Sie das 1m Text beschriebene Problem der Bindung von .Politik an Gesetz 
und Recht" (Z. 16 f) an der Kontroverse innerhalb des Bundesverfassungsgerichts 
uber die Ergänzung von Art. 10 GG (als Voraussetzung für das G-10-Gesetz) deut-
lich. 

4. Sehen Sie ein Problem darin, daß dem . dynamischen Prinzip ... ein statisches Prin-
zip beigestellt" (Z. 74 ff.) ist? (Kurze Erörterung!) 

2.4 Erwartungshorizont 

In der Klausur sollte der Nachweis erbracht werden, daß der Schüler die genannten 
Faktoren des Rechtsstaates näher kennt (und nicht nur benennen kann). Die Beant-
wortung der hierauf zielenden Frage (2.) ist dabei gegenüber den Aufgaben (1 .) und 
(3.) von geringerem Schwierigkeitsgrad. 

Ferner mußte der Nachweis erbracht werden, daß der Schüler seine Kenntnisse über 
die Kontroverse um das G-10-Gesetz auf den Text hin reorganisieren (3.) und einen 
relativ langen und nicht ganz einfachen Text verstehen und zusammenfassen kann 
(1 .), weil die angeführten Gegenstände und Begriffe ihm auf Grund des vorangegange-
nen Unterrichts vertraut waren. Die Beantwortung der auf diese beiden Punkte zielen-
den Fragen (1 ) und (3.) hat mittleren Schwierigkeitsgrad 

Die letzte Frage (4.) ist gerade für diesen Kurs (siehe oben) von höherem Schwierig-
keitsgrad, zumal der Text die Probleme nicht nur nicht nennt, sondern darüber hinaus 
streng sachlich und überzeugend die Notwendigkeit der .Bändigung· des dynami-
schen Prinzips durch das statische entwickelt. Hier eine Problemsicht im Ansatz zu 
entwickeln, stellt höhere Anforderungen als die Aufgaben (1.) und (3.). Erleichtert wird 
die Beantwortung durch das breite Spektrum der möglichen Diskussionspunkte : so-
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zialer Wandel vs. soziale Beharrung, aber auch: augenblicklicher Volkswille vs. Forma-
lisierung des Volkswillens im repräsentativen System. 

Die in der Klausur geforderten Arbeitstechniken (Textzusammenfassung, Texterläute-
rung und Texterörterung) wurden vor der Klausur explizit durch schriftliche Hausauf-
gaben und implizit im Unterrichtsgespräch geübt. Aufgabe (2.) hat dabei einen gerin-
geren, (1 .) und (3.) einen mittleren und (4.) einen höheren Schwierigkeitsgrad. 

Für die Bearbeitung der Klausur standen 3 Unterrichtsstunden zur Verfügung (siehe 
Abschnitt VI). 

1. Aufgabe: Fassen Sie die Aussagen des Textes zusammen. 

Die geforderte Textzusammenfassung entspricht dem Anforderungsbereich II: • Verar-
beiten und Ordnen unter bestimmte Fragestellungen· und .Anwenden von sachad-
äquaten Arbeitstechniken". 

Die Antwort sollte 

- die grundlegende These (Demokratie und Rechtsstaat gehören untrennbar zusam-
men) und 

- die Hauptgliederungspunkte (Rechtsstaat als Verfahrensregelung - Vorrang der 
Verfassung vor dem Gesetz und die Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit -
Nicht-Verfügung des Souveräns über die Grundrechte - das dynamische und das 
statische Prinzip) 

herausstellen. 

2. Aufgabe: Erläutern Sie kurz die in Z. 13 angesprochenen Prinzipien (Elemente) des 
Rechtsstaats. 

Die geforderte Erläuterung entspricht dem Anforderungsbereich 1 und II .• Wiedergabe 
von Grundtatsachen, fachwissenschaftlichen Begriffen" und .Anwenden sachadäqua-
ter Arbeitstechniken" (Darstellungsformen). 

Die folgenden Elemente sollten benannt werden: 
- Grundrechte, Rechtsgleichheit, 
- Rechtsbindung, 
- Rechtsschutz, Rechtsweg, 
- Gewaltenteilung. 

Rahmen für die erwartete Erläuterung sind die 1m Unterricht besprochenen und wie-
derholten und in den Texten und Protokollen festgehaltenen Inhalte 

- unveräußerliche Menschen- und Grundrechte, Gleichheit vor dem Gesetz, rechtli-
che und soziale Gleichheit; 

- Bindung aller staatlichen Gewalt und aller Bürger an Gesetz und Recht, Vorausbere-
chenbarkeit staatlichen Handelns, Rechtsstaat, Willkürstaat ; 

- Gerichtsbarkeit, Instanzen der Rechtsprechung, das Bundesverfassungsgericht ; 

- horizontale und vertikale Gewaltenteilung, Gewaltenteilung und parlamentarische 
Demokratie, Unabhängigkeit der Richter. 
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3. Aufgabe: Machen Sie das im Text beschriebene Problem der Bindung von ,Politik 
an Gesetz und Recht' (Z. 16f.) an der Kontroverse innerhalb des Bundes-
verfassungsgerichts über die Ergänzung von Art. 10 GG (als Vorausset-
zung für das G-10-Gesetz) deutlich. 

Oie Beantwortung dieser Frage entspricht dem Anforderungsbereich II : .Anwenden 
des Gelernten und Verstandenen in Zusammenhängen, die so im Unterricht nicht be-
handelt worden sind" und .Anwendung von sachadäquaten Arbeitstechniken· (Dar-
stellungsformen) . 

Erwartet wird eine knappe Darstellung der Kontroverse im Bundesverfassungsgericht: 

- die Mehrheit sah durch die GG-Änderung die Bindung der Politik an Gesetz und 
Recht nicht nur nicht als beeinträchtigt, sondern sie sah dieses Gesetz für den Er-
halt der Bundesrepublik, und damit für den Erhalt dieser Bindung, als erforderlich 
an ; 

- die Minderheit sah die Staatsraison als nicht unbedingt vorrangigen Wert an, da die 
Änderung gerade das zerstören würde, was sie zu schützen vorgebe. 

4. Aufgabe : Sehen Sie ein Problem darin, daß dem .dynamischen Prinzip . .. ein stati-
sches Prinzip beigestellt" (Z. 74ff.) ist? (Kurze Erörterung!) 

Die Beantwortung dieser Frage liegt im Anforderungsbereich III und II : . Einbeziehen 
erworbener Kenntnisse und erlangter Einsichten bei der Begründung eines selbständi-
gen Urteils" (nicht die jeweilige Meinung ist entscheidend, sondern das Reflexionsni-
veau dieser Meinung) und .Anwendung von sachadäquaten Arbeitstechniken•. 

Erwartet wird, daß 
- das mögliche Problem gesehen wird (Zeitgebundenheit von Verfassungsbestim-

mungen, auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind Mehrheitsent-
scheidungen etc.). 

- entweder dieses Problem als nicht weniger bedeutsam angesehen wird angesichts 
der Leistungen des statischen Prinzips (vgl. Aufgabe 2) oder 

- dieses Problem als bedeutsam angesehen wird vor allem aufgrund der besonderen 
Betonung dieses Prinzips durch häufigen Anruf des Bundesverfassungsgerichts. 

2.5 Klausurbelsplele 

2.5.1 Klausur A 

1.) 
Der Text von W. Besson und G. Jasperl:Das Leitbild der r-. 
modernen Demokratie" schildert den Zusammenhang .A 
zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Rechts-
staat ist dabei die Fülle von Verfahren und formalen Re-
gelungen, die die Demokratie, das [einfache] Mehrheits- 1- 1 

pnnz1p, regeln und in eine ganz bestimmte Form brin-
gen 

Zwar erkannte schon Tocquev1lle 1m 19. Jahrhundert, 
daß die starke Förmlichkeit des Rechtsstaates bei vielen 
Bürgern Verachtung und Kritik hervorruft, sagte aber 
weiterhin, daß gerade diese formalen Gesichtspunkte, 
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Gesetze und Regeln für die Freiheit des in der Demokra-
tie lebenden Menschen nötig sind. Die Autoren erwei-
tern diese Aussagen aber noch, indem sie auf die Bin-
dung der Gesetzgeber an die Grundwerte einer rechts-
staatlichen Verfassung hinweisen und auf die Überwa-
chung dieser Bindung durch die Verfassungsgerichts-
barkeit. Selbst eine verfassungsändernde Mehrheit (%) 
im Parlament muß im Rechtsstaat, als Staat der Freiheit 
und Gerechtigkeit, die Freiheit des .§_inzelnen und den J?, 

Schutz der Minderheiten als oberstes, unantastbares 
Gebot ansehen. Dem demokratischen Mehrheitsprinzip 
.wird im Rechtsstaatsgedanken gleichsam ein stati-
sches Prinzip beigestellt, durch das erst Freiheit des 
einzelnen und Schutz der Minderheit ermöglicht und da-
mit Demokratie erfüllt wird" (Z. 77-80). 

2.) 

Die Grundprinzipien des Rechtsstaates sind: 

Die freiheitlich demokratische Grundordnung . die die ~ 

Menschen- und Grundrechte jedes einzelnen sichert 
und die Leitprinzipien des Rechtsstaates festlegt. 

Die Rechtsbindung, die besagt, daß jeder Bürger des 
Staates, der Gesetzgeber, die Gerichtsbarkeit.! wie auch Z 
die ausführende Gewalt in ihren Handlungen und Taten 
an das Grundgesetz, die Verfassung, gebunden sind, ~ 

niemand also verfassungswidrig handeln darf, wodurch 
die Unterdrückung der Bürger durch den Staat verhin-
dert wird und der Bürger die Handlungen des Staates in 
bestimmten Situationen anhand der Verfassung voraus-
berechnen kann 

Der Rechtsschutz, der jedem, der sich verfassungswid-
!:!9 behandelt fühl!._die Möglichkeit gibt_vor ein neutrales 
Gericht zu gehen, also den Rechtsweg zu wählen, der 
bis zur obersten Gerichtsbarke1tf dem Bundesverfas-
sungsgericht, reicht 

Die Rechtsgleichheit. Jeder Bürger wird vor dem Gesetz 
gleich behandelt, egal aus welcher sozialen Schicht ar 

z l 

kommt, welcher Religion er angehört, zu welcher pohti- &.(dtlL ... ~~~ . 
sehen Partei er sich bekennt. üt-da.4 ~. ~/A.nt; 
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3.) 

Daß die Bindung von Politik an Recht und Gesetz ein 
Problem ist, wird in der Diskussion um die Ergänzung 
von Art. 10 GG besonders deutlich. 

Die Ergänzung, die das Post- und Fernmeldegeheimnis 
für ganz bestimmte Fälle aufhebt, hat innerhalb des BVG 
zu lebhaften Diskussionen geführt. Die einen sehen in ~' r.~) 
der Ergänzung, die das Öffnen von Briefen und das Ab-
hören von Privatpersonen nur auf Verdachtsmomente 
hin erlaubt, eine Übertretung der Grundprinzipien und .A 
Leitmotive, die die Verfassung beinhaltet, durch die Poli-
tiker_ die diese Ergänzung beschlossen haben_und sogar 2 2 
einen Verstoß gegen ganz bestimmte Artikel des GG_ 2 
z. B. Schutz der Menschenwürde (Art. 1). Damit sei aber 
die Bindung von Politik an Recht und Gesetz nicht mehr 
gegeben, eines der Hauptziele des Rechtsstaates also 
verfehlt worden. 

Die andere Seite dagegen argumentiert andersherum. 
Gerade diese Erweiterung des Art. 10 GG ermögliche 
eine bessere und sicherere Erhaltung der Verfassung 
und diene damit dem Volk mehr_als es schade. Es sei 
also eine nötige Ergänzun1L_und damit sei die Bindung 
von Politik an Recht und Gesetz ja gerade erfüllt. 

Die beiden gegensätzlichen Meinungen zeigen, daß 

2JkJk 

2 

selbst solche wichtigen Motive des Rechtsstaates, wie .A 
die Bindung von Politik an Recht und Gesetz, immer 
noch ein Problem darstellen, weil Fälle, die nicht eindeu-
tit dieses Motiv erfüllen , wie die Änderung bzw. Ergän- A 
zung des Art. 10 GG, immer wieder auftauchen und die 
Politiker vor die schwierige Aufgabe stellen einen 2 
brauchbaren Kompromiß zu finden. 

4) 

Sicherlich widerspricht dem dynamischen Prinzip das 
statische Prinzip in gewisser Weise. Wie kann ein Mehr-
heitsentscheid zu einem bestimmten Fall zum Tragen 
kommen, wenn die rverfassung in diesem Fall bereits 
eine andere Lösung vorsieht? Mit welchem Recht darf 
ein Mehrheitsentscheid des Parlaments (Gesetzgebung) 
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von der Mehrheit des obersten Gerichts widerrufen wer-
den? 

Andererseits aber dient das statische Prinzip lJdL Ver- .11 r.u,,.J 

besserung von Nachteilen der Demokratie und damit zur .11 W4Ä 

Verbesserung der an sich guten Idee des dynamischen 
Prinzips. Das Volk~ läßt sich in bestimmten Situationen Z 
zu leicht beeinflussen, was die objektive Sicht des Vol-
kes trübt, es kann zu voreiligen und falschen Entschei-
dungen kommen, die das Volk aber erst nach einer ge-
wissen Zeit als falsch erkennt, wenn die einmal getrof-
fene Entscheidung nicht mehr rückgängig zu machen ist 
(ein extremes Beispiel aus früheren Zeiten ist die Lynch-
justiz). Das Rechtsstaatsprinzip verhindert nun solche 
Fehler, indem erstens sämtliche Fälle mit einem Gesetz .th 
geregelt sind und von der Exekutive!' richtig behandelt ~ 

werden sollten (auch in der Exekutiven sitzen Men- ~ 

sehen, die sich irren können) und da zweitens die Re- :ff, 

präsentanten des Volkes, die Parlamentarier_ihr ganzes Z 
Handeln in den Dienst dieses Volkes stellen und darauf 
ausrichten müssen_ den .wahren Volkswillen· zu erken- Z 
nen, also vorauszuberechnen, was für das Volk am be-
sten ist und was von diesem später vielleicht als das Be-
ste erkannt wird. Aufgabe des Repräsentanten ist also 
nicht_den augenblicklichen Willen des Volkes, auch 
wenn er falsch ist, auszuführen_sondern, wie gesagt, 
den .wahren Volkswillen" zu erkennen. 

Ich sehe also in der Beistellung des statischen Prinzips 

z 
.11 z 

zum dynamischen Prinzip kein Problem, sondern eine 
absolute Notwendigkeit, die es trotz mancher Schwierig-
keiten durchzusetzen gilt_um den ursprünglichen Sinn Z 
der Demokratie. ein Leben in Freiheit und Gerechtigkeit z 
ohne Diktatur und Ungerechtigkeiten. zu erfüllen. 

r.~·l1 

1)'61""'~9"'~· <U..-A ........... du~"-d.JM.~..i<><:A...clu~<puu; 
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<.Aen ~ -~~ JJ~du~<IM-~~~. duu 
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2.5.2 Klausur B 

1.) 

Der Rechtsstaat als Garant der Demokratie 

In diesem Text wird die Position des Rechtsstaatsprin- .A 
zips zur Erhaltung der Demokratie behandelt. 

Die Autoren W. Besson und G. Jasper vertreten die Mei-
nung, der Rechtsstaat verleihe dem demokratischen 
Staat Maß und Form durch für jedermann gültige Ge-
setze, deren Nutzen zwar oft von der Bevölkerung nicht 
eingesehen werde, die aber den Zweck erfüllen, Regie-
rung und Regierte voreinander zu schützen und somit 
die Demokratie zu erhalten. Die Autoren sagen weiter-
hin, der Rechtsstaat dürfe nicht als eine formale Angele-
genheit betrachtet werden, sondern müsse auf das allen 
gemeinsame Interesse an der Erhaltung der Grund-
rechte aufbauen können, da es sonst möglich wäre, daß 
die Grundrechte auf durchaus legalem Weg aufgehoben 
würden. Der Wille ~ der Erhaltung der Verfassung sei 
also eine Bedingung für die Existenz eines demokrati-
schen Rechtsstaates. 

2.) 

Grundprinzipien des Rechtsstaates 

Es gibt mehrere Elemente, die für das Wesen eines 
Rechtsstaates charakteristisch sind. 

Da ~ zunächst die Aufrechterhaltung der Grund- und .A r'4ll 

Menschenrechte, die die freie Persönlichkeitsentwick-
lung eines jeden Menschen ermöglichen sollen. Die Per-
sönlichkeitsentwicklung soll durch Rechtsgleichheit, 
-schutz und -bindung gewährleistet werden. Das bedeu-
tet, daß alle Menschen, egal welcher Herkunft sie sind 
und welche gesellschaftliche Stellung sie einnehmen, 
bei ihren Handlungen an die bestehenden Gesetze ge-
bunden sind und ihnen nicht zuwiderhandeln dürfen. Au-
ßerdem sollen alle Menschen vor dem Gesetz gleich 
sein und nicht aufgrund z. B. ihrer finanziellen Verhält-
nisse unterschiedlich hart bestraft werden. Darübe!bin- R 
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aus steht jedem Menschen der sogenannte Rechts-
schutz zu. Das heißt, daß er vor Gericht gehen kann, 
wenn er sich in seinen Grundrechten verletzt fühlt. Für :fa 

die Rechtsgleichheit ist die Unabhängigkeit der Richter 
ein wichtiger Faktor. denn nur ohne Druck können sie 
unbeeinflußt urteilen. 

Man darf auch die Gewaltenteilung nicht vergessen, da 11 
sie für die Erhaltung des Rechtsstaates unerläßlich ist. 

Man unterscheidet !!l. Legislative, Judikative und Exeku-
tive. die eine gegenseitige Kontrolle aufeinander aus-
überf um einer Monopolisierung vorzubauen. Die Ele-
mente eines Rechtsstaates lassen sich also in fünf 
Punkte unterteilen die Rechtsgleichheit, den Rechts-
schutz, die Rechtsbindung, die Gewaltenteilung (Unter-
punkt Unabhängigkeit der Richter) und die Erhaltung 
der Grund- und Menschenrechte. 

3.) 

In der Kontroverse um die Ergänzung von Art. 10 GG 
geht es darum, daß in bestimmten Fällen das Brief- und 
Postgeheimnis, also ein Grundrecht, überschritten wer-
den darf. Begründet wird die Maßnahme damit, daß sie 
für die Erhaltung der Grundrechte unerläßlich sei und 
daß die Freiheit des einzelnen deshalb auch einmal ~ -
rückstecken müsse, obwohl sie im Grunde genommen 
eine rechtswidrige, da dem Grundrecht widerspre-
~· Maßnahme sei. Sie stelle einen Eingriff in das 
Privatleben des einzelnen dar. und da der Betroffene 
nicht einmal über diese Überwachungsmaßnahme infor-
miert werde, könne er auch den Rechtsschutz nicht be-
anspruchen. Das Problem liegtnn der Frage, ob nicht 
manchmal die Bindung an Gesetz und Recht ubergan-
gen werden kann, da die Prioritäten sich verschoben ha-
ben und die Freiheit des einzelnen zurückstehen muß. 
Die Schwierigkeit liegt in der Entscheidung, was nun 
wirklich Vorrang hat, und diese Entscheidung ist nie mit 

f-1 

A 
A 
A 

A 
:fa 

f-m 
11 

dem Einverständnis aller zu treffen, es lassen sich keine :fa 
eindeutigen Grenzen für die Frage . Grundrech~rhal- r 
tung oder Notwendigkeit der Einschränkung" festlegen. 
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4.) 

Das Problem läge vielleicht darin. daß diese Mehrheits-
entscheidungen immer daraufhin überprüft werden müs-
sen, ob sie den bestehenden Gesetzen oder den 
Rechtsstaatsprinzipien nicht widersprechen. 

Aber nur wenige Richter (Mehrheitsentscheidungen 
auch im Bundesverfassungsgericht) entscheiden über 
die Mehrheit des Parlaments und die Regierung und da-
mit uber die Mehrheit der Wähler. 

Doch meiner Meinung nach ist diese Einschränkung 
durchaus sinnvoll , da Gesetze auf jahrzehntelanger Er-
fahrung beruhen und demnach wohlüberlegt sind, wäh-
rend eine Mehrheitsentscheidung des Volkes situations-
gebunden und sehr subjektiv~ Daher ist das statische 
Prinzip eine Art Bremsschuh für willkürliche Entschei-
dungen 

:fa 

:fa 

11 

Die Rechtsgleichheit und -bindung 1edes einzelnen ~ 11 
währleisten außerdem. daß wirklich jedem ein gleiches 
Maß an Freiheit zusteht. Meiner Meinung nach ist das 
statische Prinzip eine gute Erganzung zum dynamischen 
Prinzip, das eine gleicht die Schwächen des anderen 
aus. 
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2.5.3 Klausur C 

1 ) 

Die Autoren dieses Textes, W. Besson und G Jasper. .A 
sagen zunächst. daß sich Demokratie und Rechtsstaat 
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nicht voneinander trennen lassen, sie bilden eine Ein-
heit. Als nächstes sagen sie, daß der Rechtsstaat die 
Gesetzgebende Gewalt an die Verfassung bindet und 
da.§. da~ Bundesverfassungsgericht über diese Bindung 
wacht. Die Autoren sagen weiterhin, daß die Menscheri_ 
die in einem Demokratie- und einem Rechtsstaatsprinzip 
~· dessen Nutzen nicht ganz einsehen, da diese 
Prinzipien die Regierungsgeschäfte in großen Maße ver-
langsamen aufgrund der vielfältigen Formen. 

Gerade diese Formen aber sind es, die die Bevölkerung 
vor der §esetzgebenden Macht schütz~ denn durch 
diese ganzen Formen ist es dem Gesetzgeber praktisch 
unmöglich, wie z. B. 1933 im Ermächtigungsgesetz, die 
Macht vom Volke abzuwenden und an sich zu reißen. 

Als nächstes sagen die Autoren noch einmal ausdruck-
lich, daß auch die Legislative an die Grundwerte der Y..er-
fassungsmäß,gen Grundordnung gebunden ist und da.§. 
der Kern eines Jeden Rechtsstaates, die Verfassungsge-
richtsbarkeit, über diese Bindung wacht. 

Als letztes führen die Autoren den Fall an daß der Ge-
setzgeber eine %-Mehrheit im Parlament hätte und da-

.t1 
'H. 

';.. 
AZ 

.fal.A 

mit sämtliche Rechtsstaatsprinzipien beseitigen könnte. 
Doch zur Beruhigung wird dann gesagt, daß der Gesetz- .fa 
geber die freiheitliche Grundordnung nicht antasten 
darf, hier findet jede Mehrheit eine Schranke. 

2.) 

Im Rechtsstaat werden verschiedene Prinzipien verwirk-
licht. 

Zunächst werden in jedem Rechtsstaat die Menschen-
rechte gewährleistet, als zweites ist die Gesetzgebung 
in einem Rechtsstaat an die jeweilige Verfassung des 
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Staates gebunden, dies geschieht aus Gründen derf r. ~ <iM- ·1 

Machtkonzentration Als drittes ist die Rechtsgleichheit rJ..n.Ua,,.• 
gewährleistet, jeder ist vor dem Gesetz gleich, egal aus .t1 Zl.Idli 
welchem sozialen, politischen oder religiösen Umfeld er 
kommt. Als viertes wird der Rechtsschutz gewährleistet, .t1 Zl.Idli 
dieser besagl da.§.. jeder_ dem ein Unrecht zugefügt Z J?. Z 
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wurde, den ordentlichen Rechtsweg beschreiten kann. 
Schließlich als fünftes ist die Gewaltenteilung verwirk-
licht (Legislative, Exekutive, Judikative)_ dadurch wird 
eine Kontrolle der einzelnen Instanzen untereinander er-
reicht. 

~!!Ja t)wxd-
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3.) 

Ar J 
rl?.u)~·l 

Obwohl die Politik in unserem Rechtsstaat an aas Ge-
setz undfQebunden isLhat ™ein Gesetzt erlassen ,slall 
das Recht jedes einzelnen einschränkt. Das G-10-Ge-
setz besagt, daß ™ das Post- und Fernmeldegesetz 
übertreten darf_ sobald die freiheitlich demokratische 
Grundordnung in Gefahr ist. In diesem Fall darf !!lfill das 
Telefon dieser Person abhören bzw. die Briefe von die-
~ Person öffnen soweit so _gut_jedoch ist als kleiner 
Anhang noch vermerkt , daß in bestimmten Fällen, dieser 
Eingriff in die Privatsphäre des einzelnen der betreffen-

2 14 rlJk..rl1 R A 2 fJr" 

den Person nicht einmal mitgeteilt werden muß, hinter-

1J (IJk..rlJ 
14 2 (~ Ralu '6t """'}4-

~I) 
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her. Und da~ an Stelle des ordentlichen Rechtsweges R 
eine von der Regierung bestimmte Kommission tritt. 14 
Nun sind aber Stimmen laut geworden_die sagten, daß 2 
eben dieses Gesetz gegen die freiheit lich demokrati-
sehe Grundordnung verstößt, da es_um die Grundord-
nung zu schützen_ein_Teil davon aufhebt. Dieser betref-
fenden Person wird der Rechtsschutz nicht zugestan-
den, denn ~kann sich nicht .ß.echtfertigen_weil ltl!n. 
diese Maßnahme überhaupt nicht mitgeteilt wird_zudem 

2 
2 fJr" 
A 

.& R 2 .& 1lJdlt 
2 

ist ihm auch noch der Rechtsweg verschlossen. Damals .& 

kam dieses Gesetz ~Bundesverfassungsgericht und 14 
wurde gebilligt. 

4.) 

lchnn dieser Gegebenheit kein Problem, sondern viel- f..A. 
mehr eine Notwendigkeit. Eine Demokratie ohne 1J 
Rechtsstaatsprinzipien ist meines~rachtens sofort zum R 
Scheitern verurteilt_denn es k_Q_nnten weder Menschen- 2 fJr" 
rechte noch Demokratie auferhalten werden. Es würde fJr" 
einfach das Recht der größten Gruppe gelten_die ande- 2 
ren hatten das zu tun_was diese Gruppe ihnen sagt. fJr" 2 
Diese Gruppe ist ja dann an keine fiechtlichen Grenzen R 
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gebunden_sie kann eigentlich Wi.[d drauf los abstimmen. 
Wenn z. B. jemand irgen_etwas verbrochen hätte und die 
Mehrheit für seinen Tod stimmen würde, wäre sein Tod 
.demokratisch legal", jedoch in der normalen Rechts-
staatsform ist em solcher Tod selbst mit der Mehrheit 
der Stimmen nicht herbeizuführen. Dieses war nur ein 

2 l ....,./,dl J?. 
J?. 

Beispiel_es läßt sich auf alle möglichen Bereiche des täg- 2 
liehen Lebens übertragen_und deshalb brauchen wir die 2 
Bindung der Demokratie an ein Rechtsstaatsprinzip. J/ r.J- "J 
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2.6 Lelstungsbeurtellung und Ergebnis 

Die Klausurnote ergab sich aus dem Mittel der Einzelnoten für die vier Aufgaben unter 
Berücksichtigung des Gesamteindrucks. 

Bei Aufgabe 2 wurde ein strengerer, bei Aufgabe 1 und 3 ein mittlerer, bei 4 ein weni-
ger strenger Maßstab angelegt, wie sich aus der Beschreibung der einzelnen Lei-
stungsanforderungen ergibt. (Begründung hierzu siehe Ausführungen über den 
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, S. 5) Eine rechnerische Gewichtung wurde nicht 
mehr vorgenommen, diese ergibt sich bereits aus den unterschiedlichen Maßstäben 
für die einzelnen Aufgaben. In einem Zirkel des Verstehens, durch die Wechselwirkung 
zwischen dem Ganzen (z. B. Aufstellen einer Rangfolge nach der ersten Lektüre aller 
Klausuren) und seinen Teilen (Beurteilung der Einzelaufgaben) gelangte der Gutachter 
zur Endnote. Überdurchschnittliche sprachliche Mängel senkten die Endnote. 

Nicht alle Schülerleistungen passen in den Schematismus der folgenden Anforde-
rungsbeschreibungen. Diese sind nur als Interpretations- und Bewertungshilfe für die 
einzelne Schülerantwort zu verstehen. Das Raster erfaßt nicht die Stimmigkeit der ge-
danklichen Entwicklung. Sachliche Fehler, die auftraten, obwohl die beschriebenen 
Anforderungen 1m ganzen erfüllt waren, minderten die Leistung. 

1. Aufgabe: 

. 1 • - wenn die grundlegende These und alle Gliederungspunkte richtig herausgear-
beitet wurden . 

• 2· - wenn die grundlegende These herausgearbeitet und ein Gliederungspunkt zu 
wenig deutlich wurde . 

• 3" - wenn die grundlegende These herausgearbeitet wurde, ein Gliederungspunkt je-
doch fehlte , so daß der Text nicht vollständig wiedergegeben wurde. 
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.4" - wenn die Hauptthese herausgearbeitet wurde, jedoch zwei Gliederungspunkte 
fehlten . 

• 5" - wenn die Hauptthese und ein Gliederungspunkt herausgearbeitet wurden. 

2. Aufgabe: 

• 1" - wenn alle Elemente des Rechtsstaates genannt und die Erklärungen dazu voll-
ständig waren . 

• 2· - wenn alle Elemente des Rechtsstaates genannt, aber die Erklärung dazu nicht 
ganz vollständig oder leicht fehlerhaft war. 

.3· - wenn drei Elemente genannt und richtig erklärt wurden . 

• 4" - wenn drei Elemente genannt, aber nicht ganz vollständig erklärt wurden . 

• 5" - wenn die Elemente genannt, aber nicht erklärt wurden. 

3. Aufgabe : 

• 1" - wenn die Positionen der beiden Gruppen richtig beschrieben und präzise und 
hinreichend begründet wurden . 

• 2· - wenn die Positionen der beiden Gruppen richtig beschrieben und knapp begrün-
det wurden . 

• 3" - wenn die beiden Positionen richtig beschrieben wurden, ohne sie näher zu be-
gründen 

.4" - wenn die beiden Positionen nur undeutlich beschrieben wurden und nähere Be-
gründungen nicht gegeben wurden . 

• 5" - wenn nur eine der beiden Positionen ohne nähere Begründung skizziert wurde. 

4. Aufgabe: 

• 1 • - wenn das mögliche Problem präzise umschrieben, die eigene Meinung deutlich 
artikuliert, einige Gründe für diese und gegen die andere Meinung angeführt und 
diese auf deren Stichhaltigkeit (im Ansatz) überprüft wurden . 

• 2· - wenn das mögliche Problem gesehen, die eigene Meinung deutlich artikuliert 
und einige Gründe für diese und gegen die eigene Meinung angeführt wurden . 

• 3"- wenn das mögliche Problem gesehen, die eigene Meinung hierzu deutlich artiku-
liert, aber kaum Gründe hierfür angeführt wurden . 

• 4" - wenn das mögliche Problem angedeutet wurde, ohne daß eine nähere Begrün-
dung hierzu erfolgt wäre . 

• 5· - wenn das mogl1che Problem nicht gesehen, die Formulierung einer eigenen Mei-
nung aber versucht wurde. 

Zahl der Kursteilnehmer mit Klausuren: 13 Mitgeschrieben· 13 

Notenspiegel 

+ 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6 

2 1 1 1 1 4 1 1 1V 
Durchschnitt v. H. unter 4 -- - - - - -

0 2 3 6 2 4+ - 15 v.H. 

35 



GREVEN VERLAG KÖLN GMBH 
Neue Weyerstraße 1-3 · 5000 Köln 1 · Tel. (02 21) 20 33-163 

• Grundlagen 
• Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
• Richtlinien und Lehrpläne 

- Primarstufe 
· Grundschule 

- Sekundarstufe 1 
· Hauptschule 
· Realschule 
· Gesamtschule 
· Gymnasium 

- Sekundarstufe II 
· Gymnasiale Oberstufe 
· Berufliche Schulen 
· Berufsvorbereitungsiahr 
· Berufsgrundschuljahr 
· Berufsschule 
· Berufsaufbauschule 
· Berufsfachschule 
· Höhere Berufsfachschule 
· Fachoberschule 

• Schriftenreihen 
- Strukturförderung 
- Kulturförderung 
- Sportförderung 
- Medienbereich 

- Übergreifende Unterrichtsvorgaben 
· Sexualerziehung 
· Empfehlungen für den Unterricht 

ausländischer Schüler 
. Verkehrserziehung 
· Sport 

- Sonderschulen 
Schule für 
· l ernbehinderte 
· Erziehungshilfe 
· Blinde 
· Sehbehinderte 
·Gehörlose 
· Schwerhörige 
· Sprachbehinderte 

Geishgbchindcrtc 

- Besondere Einrichtungen 
des Schulwesens 
· Fachschule 

• Einzelveröffentlichungen zu unterschiedlichen Themen aus dem Zu-
ständigkeitsbereich des Kultusministers. 

• Gemeinsames Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GABI. NW.) 

• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften des Landes 
Nordrhein-Westfalen (BASS) 

Fordern Sie bitte unser umfangreiches Verlagsverzeichnis an 




